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Tagesordnung für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Eickel am 
Donnerstag, dem 25. Januar 2024, 17 Uhr  

Sitzungsort: Eickeler Markt 1, Bürgersaal des Sud- und Treberhauses 

Öffentlicher Teil 

1. Bürgereingabe: Nutzung eines leer stehenden Ladenlokals 

2. Anfrage: Stadtteilverfügungsfonds für das Gebiet "Soziale Stadt Wanne-Süd" 

3. Umsetzung der Strategie "Zuwanderung aus Südosteuropa" 

4. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
Neu- und Ausbau sonstiger Straßen – Eickel 
Hier: Rolandstraße zwischen Görresstraße und Friedrichstraße 

5. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung  
Aufstellung von Klassenraummodulen an der Grundschule Freiherr-vom-Stein - 
Stadtbezirk Herne-Eickel 

6. Umbau der Hausmeisterwohnung an der Grundschule Eickeler Park 

7. Ersatzbestellung eines Vertreters*in für die Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten 
der Stadt Herne im Verein zur Förderung der Stadtteilarbeit Röhlinghausen e. V. 

8. Anfrage: Verschmutzung an und um die Häuser Röhlinghauser Straße Nummer 34 
und 36 sowie Eickeler Bruch Nummer 76 

9. Kommunale Wärmeplanung 

10. Bebauungsplan Nummer 273 - Kita Barbarastraße - 
1. Entscheidung über den Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
2. Satzungsbeschluss 
3. Zustimmung zur Begründung 

11. Antrag: Errichtung einer Beleuchtung des Weges in den Eickeler Park gegenüber der 
Lessingstraße 

12. Antrag: Aufstellung eines Wassertanks am Sud- und Treberhaus im Bereich des 
Schultenhofs 

13. Anfrage: Ausgaben für die Neugestaltung von Spielplätzen im Bereich Eickel für das 
Jahr 2023 

14. Mobilitätswende Herne - Kommunikationskonzept 

15. Antrag: Prüfauftrag: Verkehrsberuhigung Kastanienallee 

16. Anfrage: Baumaßnahme Herzogstraße 

17. Anfrage: Beschädigung an der ÖPNV-Haltestelle am Solbad 

18. Antrag: Prüfauftrag zur Gestaltung des Kreisverkehrs Hordeler Straße/Edmund-
Weber-Straße 

19. Anfrage: Dauerparkplatz für Fahrzeuge der Stadtmobil Rhein-Ruhr GmbH 

20. Bestellung eines Leiters sowie eines stellvertretenden Leiters der 
Bezirksverwaltungsstellen 

21. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 
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Nichtöffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter 
www.herne.de/ris.  

Herne, 17. Januar 2024 Der Bezirksbürgermeister: Arnold Plickert 

Öffentliche Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung für das Änderungsverfahren 
55 BO Dietrich-Benking-Straße Ost zum Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) 

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum. 

Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Herne hat am 14. November 2023 
beschlossen:  

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche 
Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

2. auf der Grundlage des gegenüber dem Vorentwurf überarbeiteten Planentwurfs die 
Veröffentlichung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) für das 
Änderungsverfahren 55 BO zum GFNP durchzuführen. 

 

https://www.herne.de/ris/
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Der circa 1,0 Hektar große Änderungsbereich 55 BO befindet sich in Bochum im Stadtteil 
Hiltrop und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Er wird im Norden und Süden begrenzt 
durch Wohnbebauung, die gegenüber dem Änderungsbereich eingegrünt ist. Im Westen wird 
der Änderungsbereich durch die Dietrich-Benking-Straße begrenzt, im Osten schließen sich 
landwirtschaftliche Flächen an. 

Der derzeit gültige Bebauungsplan Nummer 393 aI – Gewerbepark Hiltrop – Lothringen IV – 
setzt in diesem Bereich ein Gewerbegebiet mit einer dreigeschossigen Bebauung fest. Dies 
wird aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung jedoch als nicht mehr zeitgemäß und 
sinnvoll angesehen. Stattdessen soll nun eine Wohnbebauung erfolgen, die durch die 
Änderung des GFNP vorbereitet werden soll. 

Mit dem Feststellungsbeschluss des Regionalverbands Ruhr zum Regionalplan Ruhr am 
10. November 2023 ist der Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) in einen Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan (GFNP) übergeleitet worden. Das als RFNP-Änderung begonnene 
Verfahren wird nun als GFNP-Änderungsverfahren weitergeführt. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch. 

Die Öffentlichkeit kann innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum 
veröffentlichten Änderungsentwurf abgeben. 

Im Rahmen des oben genannten Änderungsverfahrens ist gemäß § 2 Absatz 4 BauGB eine 
Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 

Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin 
sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden 
veröffentlicht: 

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; 
Wasser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere 
Unfälle oder Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Baugrundgutachten – Baugrunderkundung und Gründungsberatung: Gutachten zur 
Beschaffenheit des Baugrundes und der hydrogeologischen Situation, Beratung zur 
Bauwerksgründung, Erdbautechnik, Niederschlagswasserversickerung, 
Schadstoffuntersuchung, Gefährdungsabschätzung und Verwertungsfähigkeit des 
Bodenaushubs 

- Versickerungsgutachten – Untersuchung der Versickerungsfähigkeit anstehender 
Böden incl. Handlungsempfehlung 

- Artenschutzprüfung Stufe 1 (ASP 1) - Vorprüfung – Gutachterliche Einschätzung zur 
Betroffenheit der Belange des Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)  

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht, 
Abwägungssynopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der 
Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
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Stellungnahmen werden in der Zeit vom 12. Februar bis 12. März 2024 (einschließlich) im 
Internet veröffentlicht. 

Alle zu veröffentlichenden Unterlagen sowie der Inhalt der Bekanntmachung können auf den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr  
www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahrene eingesehen werden und sind 
darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes www.bauleitplanung.nrw.de 
zugänglich. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im oben genannten 
Zeitraum öffentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der Stadt Herne an den 
behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

• Technisches Rathaus der Stadt Herne, Langekampstraße 36, 44652 Herne, Foyer 
Gebäudeteil B 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

• Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 

Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme in den 
anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den 
Internetseiten der Städteregion Ruhr (www.staedteregion-ruhr-
2030.de/cms/aenderungsverfahren) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan in Essen (Telefon 02 01 / 8 86 12 10 beziehungsweise 
02 01 / 8 86 12 12) zu erfragen. 

Auskunft in der Stadt Herne erteilt:  
 
Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Frau Quast Telefon 0 23 23 / 16 - 37 72 oder Herr 
Rogge Telefon 0 23 23 / 16 - 30 15 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 12. März 2024 (einschließlich) 
insbesondere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  

• bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle 
Gemeinsamer Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 
Essen, E-Mail: geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de 

• bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, E-Mail julia.quast@herne.de 

• oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahrene
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
mailto:geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de
mailto:julia.quast@herne.de
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Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht 
in das Ergebnis bei der Stadt Herne während der Dienststunden ermöglicht wird. 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht 
aufgeführt, das heißt es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der 
Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
bekannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft 
der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und 
Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter: 

www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Herne, den 15. Januar 2024 Der Oberbürgermeister, in Vertretung Friedrichs (Stadtrat) 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Ersin Madenci 

Letzte bekannte Anschrift: Bielefelder Straße 103, 44625 Herne. 

An Herrn Ersin Madenci ist ein Schriftstück der Stadt Herne,  
Aktenzeichen 31.08.01-07.000291 vom 11. Januar 2024 gerichtet, welches insgesamt 
nicht zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 31 18 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 11. Januar 2024 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) Eyüp Bugdayci 

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt. 

An Herrn Eyüp Bugdayci ist ein Schriftstück der Stadt Herne,  
Aktenzeichen 31.08.01-11.008145 vom 15. Januar 2024 gerichtet, welches insgesamt 
nicht zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 35 69 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 15. Januar 2024 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Vladimir Vengreniuc 

Für Herrn Vladimir Vengreniuc, letzte bekannte Anschrift: Sandforter Straße 3, 
49086 Osnabrück, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 619, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

Gewerbesteuerbescheid 2021 und  
Gewerbesteuervorauszahlungsbescheid 2022 vom 16. Januar 2024, 
Vertragsgegenstandsnummer 5000100012067070 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr in Empfang 
genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind 

Herne, den 16. Januar 2024 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) Karsten Schroeder 

Für Herrn Karsten Schroeder, letzte bekannte Anschrift: Westring 214, 44629 Herne, liegt 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung, unter der Anschrift 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-06, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

Leistungsbescheid vom 4. Januar 2024  
Aktenzeichen 52.01.02-D20230078/12  

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Montag, Dienstag und Donnerstag in 
der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV NRW) Seite 94) - in der zurzeit geltenden 
Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 12. Januar 2024 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Damian Marek Siedlanowski 

Letzte bekannte Anschrift: Albert-Steeger-Straße 3 a, 47638 Straelen. 

An Herrn Damian Marek Siedlanowski ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-04.008060 vom 14. November 2023 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt 
werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag 
8 bis 12 Uhr und Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13:30 bis15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 16. Januar 2024 
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